
Hinweis auf Vertragsbedingungen und Erklärungen des Kunden

1. Bezug und Verwendung der elektrischen Energie

1.1 Der Kunde bezieht elektrische Energie über den Entnahmepunkt im Netz der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH auf Basis eines Stromlieferungs-
vertrages mit einem Lieferanten. Dies ist der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH unverzüglich anzuzeigen. 

1.2 Der Kunde verwendet die aus dem Niederspannungsnetz der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH entnommene elektrische Energie ausschließ-
lich für eigene Zwecke. 

1.3 Der Kunde ist einer der in dem Allgemeinen Tarif genannten Bedarfsarten zugeordnet. Er wird eine Änderung seiner Bezugsverhältnisse,
die eine veränderte Zuordnung seiner Bedarfsart zur Folge hat, jeweils unverzüglich der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH mitteilen.  

1.4 In Bezug auf die Nutzung des Netzes durch den Kunden gelten ergänzend die Regelungen der NAV sowie die „Technischen
Anschlussbedingungen (TAB) der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH“ in der jeweils gültigen Fassung (vgl. § 20 NAV) .

2. Abschluss eines Stromliefervertrages

Der Abschluss eines Stromliefervertrages mit einem Lieferanten ist durch den Kunden sicherzustellen und der Lieferant auf dem vorliegenden
Formular anzugeben. Ist kein Stromlieferant benannt, wird der jeweilige Grundversorger den Kunden im Sinne von § 36, § 38 des Gesetzes
über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG) vom 7. Juli 2005 versorgen.

3. Ablesung

3.1 Der Zählerstand der Messeinrichtung beim Kunden wird in der Regel einmal jährlich abgelesen. Unterjährige erforderliche Abgrenzungen
z.B. aufgrund eines Wechsels des Lieferanten erfolgen auf Basis einer rechnerischen Abgrenzung.

3.2 Wünscht der Kunde, die Berücksichtigung eines unterjährig durch einen Beauftragen der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH abgelesenen
Zählwertes bei der Abrechnung, wird hierüber eine gesonderte Vereinbarung auf Grundlage der jeweils gültigen Preislisten getroffen.

Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Ich bin damit einverstanden, dass die für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten im Sinne
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeitet und genutzt werden. Daten werden ggf. an die an der Abwick-
lung des Vertragsverhältnisses beteiligten Unternehmen (z.B. zur Durchleitung und Abrechnung) übermittelt.


